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§ 61 Bgld. GVRG Wirkung der
Volksabstimmung

Bgld. GVRG - Burgenlandisches Gemeindevolksrechtegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.12.2025

(1) Ist das Verfahren abgeschlossen und haben an der Volksabstimmung mindestens 40 vH der zum Gemeinderat
Wahlberechtigten teilgenommen und lautet mehr als die Haflte der abgegebenen glltigen Stimmen auf “Nein”, wird
der der Volksabstimmung unterzogene Beschlul3 des Gemeinderates nicht wirksam

(2) Liegt nach AbschluB des Verfahrens ein Abstimmungsergebnis gemadR Abs. 1 nicht vor, erlangt der der
Volksabstimmung unterzogene Beschlul3 des Gemeinderates friihestens

a) nach Ablauf des letzten Tages der Einspruchsfrist @ 41 Abs. 3), wenn kein Einspruch eingebracht wurde,

b) wenn ein Einspruch eingebracht und8 42 Abs. 3nicht angewendet wurde, nach Ablauf des Tages der
Kundmachung der Entscheidung gemal § 42 Abs. 4

Geltung.

In Kraft seit 21.05.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gvrg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gvrg/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_gvrg/paragraf/42
file:///

	§ 61 Bgld. GVRG Wirkung der Volksabstimmung
	Bgld. GVRG - Burgenländisches Gemeindevolksrechtegesetz


